
 

S O R G E R E C H T  ………………………………………………………………... 

(Name, Vorname des Kindes) 

 

Gemeinsame Sorge Alleinsorge 
Trennung oder Scheidung: 

„Kleines Sorgerecht“: 

 Elternteil, bei dem Kind wohnt, ist befugt, 
in laufenden Angelegenheiten des 
Schulverhältnisses, z.B. Entschuldigun-
gen im Krankheitsfall, zu handeln. 

 In wichtige Fragen, z.B. Wahl der Schul-
art, ist einvernehmliches Handeln beider 
Eltern erforderlich. 

 Ein neuer Lebenspartner hat grundsätz-
lich kein Vertretungsrecht. 

 

 Sind Eltern nicht miteinander verheiratet, 
so kann der Vater Mitinhaber der elterli-
chen Sorge werden, wenn beide Eltern-
teile eine entsprechende sog. Sorgeer-
klärung abgeben. 

Trennung oder Scheidung: 
„Kleines Sorgerecht“: 

 Neuer Lebenspartner hat Vertretungs-
rechte. 

 
 

 In wichtigen Fragen hat neuer Lebens-
partner grundsätzlich kein Vertretungs-
recht. 

 
Elternrechte können auf andere Personen durch Bevollmächtigung übertragen werden. 
Die Bevollmächtigung muss schriftlich erteilt werden und in ihr muss explizit enthalten sein, zur Wahrnahme 
welcher Elternrechte die Person bevollmächtigt ist. 

 

 Hiermit erkläre ich/ erklären wir, dass eine gemeinsame Sorge besteht (bitte Namen und 
Anschrift angeben): 

 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 

……………………………………………………… …………………………………………………...…. 

……………………………………………………… ……………………………………………………… 
 
 

 Hiermit erkläre ich, dass Alleinsorge besteht (bitte Namen und Anschrift angeben): 
 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
 
 
Langenfeld, den ……………………………   
 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 


